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Untersuchung von Unfallwild im Rahmen der präventiven Monitoringprogramme auf Tollwut und Klassische Schweinepest;

Beseitigungspflicht von Unfallwild;

Schreiben des MLR zur Neukonzeption der Tollwutüberwachung 2011 vom 09.12.2010 Az. 33-9121.23

Indikatortiere nach § 3a der Tollwutverordnung (Wildfuchs, Waschbär und Marderhund) 

sowie Wildschweine sind jagdbares Wild und unterliegen damit auch als Fallwild bzw. Unfallwild dem Jagdrecht und folglich dem Aneignungsrecht des Jagdausübungsberechtigten.

Nach den tierseuchenrechtlichen Vorgaben der Tollwutverordnung besteht für verendet aufgefundene Wildfüchse, Waschbären und Marderhunde eine Zuleitungspflicht für die Jagdausübungsberechtigten. 

Darunter ist eine Art Vorlage- oder Ablieferungsverpflichtung für den Fall zu verstehen, dass der Jagdausübungsberechtigte in den Besitz eines entsprechenden Indikatortieres gelangt. Unabhängig von der Frage, ob und wenn ja, zu welchem Zeitpunkt er von seinem Aneignungsrecht Gebrauch gemacht hat oder auch nicht, besteht die Verpflichtung den in Eigen- oder Fremdbesitz genommenen Fuchs o.a. der zuständigen Behörde selbst oder einer von dieser bestimmten Untersuchungseinrichtung zuzuleiten.

In der Tollwutverordnung wird nicht unterschieden, ob es sich um auf natürliche Weise zu Tode gekommene Tiere handelt oder auch um sog. Unfalltiere z.B. aus dem Straßenverkehr. 

Im Rahmen der Überarbeitung der Ausführungshinweise zur Tollwutverordnung ist daher eine entsprechende redaktionelle Klarstellung erfolgt, dass generell sog. Fallwild diesen Tatbestand erfüllt und somit dieser Untersuchungspflicht unterliegt (vergl. ESP-VO). 

Unter dem Begriff "Fallwild" wird Wild definiert, welches entweder an einer natürlichen Todesursache oder infolge menschlicher Einwirkung mit Ausnahme jagdlicher Maßnahmen verendet ist.

Daher ist die Aussage des MLR im o.g. Schreiben zur Neukonzeption der Tollwutverordnung entsprechend zu relativieren.

Auch in der Schweinepestverordnung (§ 14c Abs.2a ESP-VO) besteht eine  Verpflichtung des Jagdausübungsberechtigten, aufgefundene Falltiere anzuzeigen sowie der Untersuchung zuzuleiten. Daraus lässt sich  nicht ableiten, dass der Jagdausübungsberechtigte generell und ausschließlich für die Bergung, Beprobung, Entsorgung bzw. Zuleitung von totem Unfallwild dieser Tierarten verantwortlich ist.

Das Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG) dient der Umsetzung der EU-Verordnung 1774/2002, welche bereits seit März 2011 durch die Verordnung 1069/2009 abgelöst wurde.

Das bestehende EU-Recht mit tierseuchenrechtlichen Vorgaben für die Beseitigung von Tierkörpern oder Tierkörperteilen von Wild gilt jedoch nur für Tiere mit Anzeichen oder dem Verdacht einer auf Mensch oder Tiere übertragbaren Krankheiten. 

Im Falle der Festlegung entsprechender tierseuchenrechtlicher Restriktionsgebiete obliegt die Meldepflicht für die entsprechenden empfänglichen Wildtierarten dem Straßenbaulastträger (§ 7 Absatz 3 Satz 2 TierNebG).Beseitigungspflichtig sind in diesem Fall die Stadt- und Landkreise (§ 3 Absatz 1TierNebG i.V. § 1 AGTierNebG).

Sofern keine tierseuchenrechtlichen Restriktionsgebiete festgelegt wurden, unterliegt verunfalltes Wild damit nicht der Melde- und Beseitigungspflicht nach dem TierNebG.

Die Beseitigung von Unfalltieren außerhalb von tierseuchenrechtlich festgelegten Restriktionsgebieten bzw. von Wildtierarten, welche nicht für die entsprechende Tierseuche empfänglich sind und die sich die Jagdausübungsberechtigten nicht aneignen, muss nach den allgemeinen Vorschriften über die Gefahrenabwehr erfolgen. Damit fällt die Bergung und Entsorgung dieser Wildtiere in die Zuständigkeit der Ortspolizeibehörden.

Die Regierungspräsidien werden gebeten, die unteren Verwaltungsbehörden entsprechend zu informieren.

gez. Renner


